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Parlamente aller Kantone – vereinigt Euch! 
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Idyllische Zustände waren es und Föderalismus
pur: zwei Dutzend Kantone und Halbkantone
pflegten bis vor wenigen Jahrzehnten ihre Eigen-
ständigkeit, ihre Eigenart und zum Teil gewiss
auch ihren Eigensinn in der Gestaltung der öffent-
lichen Aufgaben. Je fünfundzwanzig, zuletzt
sechsundzwanzig Steuersysteme, Schuljahresbe-
ginne, Baubewilligungsverfahren, Maturaregle-
mente und Jagdgesetze prägten die Vielfalt des
Vaterlandes. Als Symbole der Verbundenheit gal-
ten lediglich die Helvetia auf dem Schweizer Fran-
ken oder Eidgenössische Turn-, Gesangs-, Musik-,
Schwing- oder Schützenfeste.
Die Errungenschaften der Technik des 20. Jahr-
hunderts, in erster Linie die Mobilität und die
Telekommunikation, brachten die Menschen in
diesem Land einander näher. Auch die konfessio-
nellen Schranken zwischen ehemals liberalen und
konservativen Ständen – als Nachwirkung des
Sonderbundskrieges und des Kulturkampfes bis
weit ins letzte Jahrhundert fast unüberwindliche
Barrieren – fielen innerhalb von wenigen Jahren
im Zuge der zunehmenden Säkularisierung der
Gesellschaft. Dieses Zusammenwachsen spiegelte
sich auch in den Aktivitäten des Staates.
Zwar existierten die segensreichen Einrichtungen der
interkantonalen Regierungskonferenzen auf Sach-
ebene bereits seit vielen Jahrzehnten, sie hatten
aber anfänglich in erster Linie die Rolle gesellschaft-
licher Anlässe für kantonale Regierungsmitglieder.
Erst im Laufe der Zeit folgte der Gedankenaustausch,
später dann der Erfahrungsaustausch. Und erst all-
mählich wuchs das Bewusstsein für die Möglichkei-
ten und Chancen, welche eine Zusammenarbeit der
Kantone in der Erfüllung öffentlicher Aufgaben und
die Suche nach grenzüberschreitenden Problemlö-
sungen mit sich bringen könnte. Die Überwindung
der kantonsinternen Hemmnisse (Zähmung der
widerspenstigen Parlamente, Rücksicht auf einheimi-
sche Befindlichkeiten, Kompensation historisch
gewachsener Privilegien) hätte aber ein grosses Mass
Arbeit mit sich gebracht, für welches die nötigen
Ressourcen fehlten.

An den jährlichen Regierungskonferenzen klagte
man sich deshalb hauptsächlich gegenseitig das
Leid und tröstete sich unter Gleichgesinnten und
Mitfühlenden.
In den Achtzigerjahren kam in einigen Kantonen
eine neue Generation von Regierenden an die
Macht. Unter der Ägide von Zürich machten diese
neuen "Macher" in den Rathäusern Nägel mit Köp-
fen und hoben 1993 die Konferenz der Kantone
(KdK) aus der Taufe. Die Regierungsrätinnen und
Regierungsräte aller Kantone trafen sich fortan
jährlich in der ersten Januarwoche zu einem
mehrtägigen Seminar. Unter dem Dach der ch-
Stiftung wurde ein ständiges Sekretariat der KdK
geschaffen, das vor wenigen Jahren von Solo-
thurn nach Bern verlegt wurde.
Die zunehmende Emanzipation der Kantone
gegenüber dem Bund spielte sich als gruppendy-
namischer Prozess unter den Regierungen ab und
pflanzte sich später in den Verwaltungen fort. Die
Bundesbehörden, insbesondere der Ständerat,
schielten kritisch auf diese in der Verfassung nicht
vorgesehene "Tagsatzung". Bald schossen inter-
kantonale Konkordate zu allerlei Themen wie die
Pilze aus dem feuchten Waldboden. Beispiele: das
Konkordat über die nicht eidgenössisch konzes-
sionierten Luftseilbahnen und Skilifte, das Kon-
kordat über die Harmonisierung der obligatori-
schen Schule und das Konkordat über die Zentral-
schweizer BVG- und Stiftungsaufsicht.
Und dann stellte die Obrigkeit neben dem ökono-
mischen Nutzen und den mit den freundeidgenös-
sischen Kontakten verbundenen Lustbarkeiten
unerwarteterweise einen weiteren positiven
Effekt der interkantonalen Zusammenarbeit fest:
die Kontrolle der Parlamente über Erfüllung
öffentlicher Aufgaben über die Kantonsgrenzen
hinweg wird schwierig, schwerfällig und manch-
mal auch unwirksam. Diese Kontrolle – aus der
Sicht der Exekutiven auch innerhalb des Kantons
ohnehin mehr ein notwendiges Übel als ein hilf-
reiches Instrument zur Unterstützung beim Regie-
ren – ist bei interkantonalen Konkordaten nicht

wirkungsvoll machbar. Es war fast wieder wie in
alten Zeiten.
Die Parlamente der Kantone haben diese Entwick-
lung lang – zu lang – nicht realisiert und nicht
darauf reagiert. Erst die Diskussionen um den Rah-
menvertrag zum Neuen Finanzausgleich haben
jetzt etwas in Bewegung gebracht und die
Erkenntnis gestärkt, dass die Organisation und der
Aufbau der staatspolitisch wichtigen Aufsicht
über kantonsübergreifend erbrachte öffentliche
Aufgaben durch die Parlamente vorangetrieben
werden müssen. 
Die Parlamente müssen künftig auch den Mut auf-
bringen, Staatsverträge über Konkordate, in wel-
chen der parlamentarischen Oberaufsicht nicht
das nötige Gewicht beigemessen wird, zur Überar-
beitung zurückzuweisen und sich nicht unter Zeit-
druck setzen zu lassen. Und die Parlamente wer-
den nicht zuletzt auch ein Auge darauf werfen
müssen, ob eine interkantonale Problemlösung
neben der Erschwerung der politischen Kontrolle
auch noch andere positiven Effekte mit sich
bringt. So ist beispielsweise nicht ersichtlich, was
eine Datenschutzaufsicht über mehrere Kantone
für Vorteile mit sich bringen könnte.
Die bisher in der Regel im rein gesellschaftlichen
Rahmen gepflegten Kontakte zwischen den Präsi-
dien und anderen Organen der kantonalen Parla-
mente müssen deshalb durch eine intensive
Zusammenarbeit und Koordination der Legislati-
ven in Fragen der Oberaufsicht über die Erfüllung
interkantonaler Aufgaben ergänzt werden. Die
dabei auftretenden Schwierigkeiten – wie zum
Beispiel die in der Regel jährlich wechselnden Prä-
sidien der Kantonsparlamen-
te – sind lösbar, wenn die
Einsicht in die Notwendigkeit
einer Koordination und der
Wille dazu vorhanden sind.
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